
 

Überblick Praxisphasen an der Fachschule für Sozialpädagogik praxisintegriert 
(4BKSPIL) an der Justus-von-Liebig Schule Göppingen  

 

Schuljahr 1 
BKSPIT1 

Schuljahr 2 
BKSPIT2 

Schuljahr 3 
BKSPIT3 

Schuljahr 4 
 

Der theoretische Unterricht umfasst drei Schultage pro Unterrichtswoche 

Tagespraxis 
Zwei Praxistage  

wöchentlich 

Montag + Dienstag 

Tagespraxis 
Zwei Praxistage  

wöchentlich 

Mittwoch + Donnerstag 
 

Tagespraxis 
Zwei Praxistage  

wöchentlich 

Donnerstag + Freitag 

Tagespraxis 
Zwei Praxistage  

wöchentlich 

Freitag + Montag 

 Praxisblock  
(Fremdpraktikum) 

Arbeit mit Kindern unter 
drei Jahren (U3) bzw. über 
drei Jahren (Ü3) in Tages-
einrichtungen für Kinder 
(vorschulischer Bereich) 

 
Der Praxisblock startet mit 
dem Beginn der Osterfe-
rien, direkt daran schlie-

ßen sich durchgängig zwei 
Wochen Blockpraktikum 
an (es findet kein Unter-
richt an der Schule statt). 

In den anschließenden drei 
Wochen findet an den übli-

chen Praxistagen das 
Fremdpraktikum statt. Der 
Unterricht wird in diesen 
drei Wochen nach Stun-
denplan durchgeführt. 

 
Beginn in den Osterferien. 

 

Praxisblock  
(Fremdpraktikum) 

Arbeit mit Schulkin-
dern/Jugendlichen (Ü6) 
Arbeit mit Kindern von 
drei bis sechs Jahren, 

wenn Stammeinrichtung 
im Schulkindbereich ist 

 
Das Fremdpraktikum 

wird mit einem Umfang 
von 80 Zeitstunden 

durchgeführt und ist zum 
Beginn des neuen Schul-
jahres (4BKSPIL4) nach-
zuweisen. Das Fremd-

praktikum muss im drit-
ten Schuljahr absolviert 

werden. 
Wird das Fremdprakti-
kum mit Übernachtun-
gen durchgeführt, wer-
den 12 Zeitstunden pro 

Tag berechnet. 
 

 

Im Rahmen der Ausbildung müssen praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit drei Altersgruppen 

(unter Dreijährige, drei- bis sechsjährige Kinder, Schulkinder, Jugendliche) gemacht werden. Wird vorwiegend in 

der pädagogischen Arbeit mit einer bestimmten Altersgruppe ausgebildet, sind zwei weitere Bereiche über von 

der Schule begleitete Fremdpraktika von mindestens sechs Wochen mit 30 Arbeitstagen zu erfüllen.  

 

Die Auswahl der Fremdpraktika ist abhängig von der jeweiligen Stammeinrichtung. Ist eine Schulkindeinrichtung 

Stammeinrichtung, muss das zweite Fremdpraktikum angepasst werden. 
 


